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H ü t t e n o r d n u n g 

 

• Der asphaltierte Platz vor der Hütte bietet ausreichend Platz für etwa 6 Pkw. Im 

Winter wird der Parkplatz zwar geräumt, es muss jedoch jederzeit mit Schnee & 

Glätte gerechnet werden. Wenn bei Eis und Schnee Rutschgefahr besteht, sind 

die Gäste räumpflichtig. Schneeschaufeln befinden sich im Skilager. 

• Die Skihütte Schnepfau ist eine „Selbstversorgerhütte“. Lebensmittel, 

Spülutensilien, Geschirrtücher, Körperpflegeartikel, Bade-/Handtücher, 

Toilettenpapier, Schlafsack und Spannbetttuch sind selbst mitzubringen. 

• Voll ausgestattete Küchen mit Holz- und Elektroherd befinden sich im 

Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss der Hütte. 

• Die Hüttenräume dürfen nur mit Haus- oder Hüttenschuhen betreten werden. 

Straßen-, Berg- oder Skischuhe sind im Flur auszuziehen und im dort befindlichen 

Schuhregal unterzubringen. 

• Das Mitbringen von Haustieren auf die Hütte ist verboten! 

• In der Hütte stehen Getränke zur Verfügung, die über den Abrechnungsbogen zu 

bezahlen sind. Sie befinden sich im Untergeschoss unterhalb der Treppe. 

• Nach dem Eintreffen sollte zunächst der Zustand der Hütte überprüft und der 

Anfangsbestand der Getränke auf Seite 2 des Abrechnungsformulars 

festgehalten werden. 

• Das Holz für den Holzherd in der Küche und den zentralen Kachelofen im 

Erdgeschoss ist im Holzlager in der alten Scheune zu finden. 

• Des Weiteren sind im Holzlager zwei Biertischgarnituren vorhanden. 

• Skier und Snowboards können im Skilager (Vorraum des Holzlagers) 

untergebracht werden. 

• Es besteht auf der Hütte keine zeitlich begrenzte Hüttenruhe, jedoch sollte aus 

Rücksicht auf die Anwohner und der Bewohner der angrenzenden Mietwohnungen 

zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr auf die Lautstärke in, aber insbesondere 

außerhalb der Hütte geachtet werden. 

• Die Hüttengäste verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, die Anwohner nicht 

durch Lärm, unangebrachtes oder unsittliches Verhalten (z.B. Urinieren in 

deren Gärten etc.) oder Beschädigungen deren Eigentum zu belästigen oder zu 

verärgern. Verstöße haben den sofortigen Hüttenausschluss und ggf. zur 

Schadensregulierung den Verlust der Kaution zur Folge! 

• Das Haus ist wegen seiner Bauweise (altes Holz) extrem feuergefährdet. 

Rauchen und offenes Licht (Kerzen etc.) sind aus feuerpolizeilichen Gründen in 

der gesamten Hütte strengstens verboten! Verstöße haben den sofortigen 

Hüttenausschluss und den Verlust der Kaution zur Folge. Für Schäden haftet der 

Mieter! 
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• Die Hütte muss sauber verlassen werden, d.h. die Fußböden müssen gekehrt 

und anschließend nass gewischt werden. Die Küche und alle benutzten 

Utensilien (auch Herde), müssen sorgfältig gereinigt werden. Im eigenen Interesse 

(Kaution) und aus Rücksicht auf die nachfolgenden Gäste bitten wir dringend um 

eine abschließende Durchsicht des Hauses, insbesondere der Schlafräume, auch 

unter den Betten. 

• Putzmittel und Putzutensilien befinden sich im Besenschrank in der Küche im 

Erdgeschoss. 

• Alle nicht verbrauchten Lebensmittel, Flaschen usw. sowie Müll aller Art 

müssen wieder mitgenommen werden. Kosten die dem Skiclub durch nicht 

mitgenommenen Müll etc. entstehen, werden dem Mieter in Rechnung gestellt. 

• Es wird um eine schonende Behandlung des Hütteninventars gebeten. 

Vorsätzliche und/oder grob fahrlässig verursachte Schäden sowie erhebliche 

notwendige Arbeiten wegen Nichteinhaltung der Hüttenordnung, haben den 

Verlust der Kaution zur Folge oder werden darüber hinaus in Rechnung 

gestellt. 

• Beim Verlassen der Hütte sind folgende Punkte zu beachten: 

Alle Warmwasserboiler sind auszuschalten, Kühlschranktüren sind zu öffnen und 

Stecker müssen aus der Steckdose gezogen werden. Alle Lichter ausgeschaltet? 

Alle Fenster geschlossen? Alle Räume sauber? Getränke gezählt und auf der 

Abrechnung notiert? Türe richtig verschlossen? 

 

Zurückgelassene, persönliche Gegenstände werden nicht nachgesendet! 

 

Die Hütte ist am Abreisetag bis spätestens 12:00 Uhr zu räumen. 

 

Mit der verbindlichen Buchung unserer Skihütte erklärt Ihr euch mit der 

Hüttenordnung einverstanden! 

 

 

Bitte verlasst unsere Skihütte so sauber, wie Ihr sie 

anzutreffen wünscht! 

 

Einen angenehmen Hüttenaufenthalt wünscht Euch 

 Euer Skiclub Ringingen 1980 e.V.  

 

Ringingen, 23.07.2019 


